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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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228 Bekanntmachung 
Mitgliedschaft in der Bezirksvertretung 5 – Nippes

Frau Svenja Borgschulte, Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen 
in der Bezirksvertretung des Stadtbezirkes 5 – Nippes, scheidet 
gemäß Erklärung vom 21.06.2016 mit Ablauf des 31.07.2016 
als Mandatsträgerin aus der Bezirksvertretung aus.

Als Nachfolger wurde gemäß § 45 in Verbindung mit § 46 a des 
Kommunalwahlgesetzes 

Herr
Dr. Alexander Schmalz
Historiker
geb. 1971 in Soltau
Niehler Str. 86
50733 Köln

festgestellt und als Mitglied der Bezirksvertretung des Bezir-
kes 5 – Nippes für die Wahlperiode 2014/2020 berufen.

Gegen die Feststellung kann binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch eingelegt werden, über den die Wahllei-
terin entscheidet.

Köln, 18.07.2016   Henriette Reker
    Oberbürgermeisterin 
    und Wahlleiterin

229 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 
Arbeitstitel: Swinestraße in Köln-Chorweiler Nord

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
23. Juni 2016 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach §  12 Ab-
satz  2 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplanverfahren 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet Weichsel-
ring zwischen dem Rad- und Fußweg nördlich der Waldorfschu-
le bis zur Swinestraße mit einer Tiefe von circa 210 m in östli-
cher Richtung in Köln-Chorweiler – Arbeitstitel: Swinestraße in 
Köln-Chorweiler Nord – einzuleiten mit dem Ziel, eine Wohnbe-
bauung mit einer überwiegend viergeschossigen Bebauung mit 
Staffelgeschoss für circa 250 Wohneinheiten (60 % öffentlich 
geförderter und 40 % freifinanzierter Wohnungsbau) mit Tiefga-
rage und privaten inneren Verkehrsflächen festzusetzen.

Köln, den 12. Juli 2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker
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Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 12. Juli 2016  Die Oberbürgermeisterin
    gez. Reker

230 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens (vorha-
benbezogener Bebauungsplan) im beschleunigten 
Verfahren 
Arbeitstitel: Universitätsklinik zu Köln, Baufeld West in 
Köln-Lindenthal

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
23. Juni 2016 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, für das Areal in 
Köln-Lindenthal, das südlich durch die Kerpener Straße, west-
lich durch den Lindenthalgürtel, nördlich und östlich durch wei-
tere universitätsklinische Nutzungen begrenzt wird, – Arbeitsti-
tel: Universitätsklinik zu Köln, Baufeld West in Köln-Lindenthal 
– nach § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung 
mit § 13a BauGB ein Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan) im beschleunigten Verfahren einzuleiten 
mit dem Ziel, weitere universitätsklinische Einrichtungen zu er-
möglichen.

Hinweis: Gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch 
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.

In einer Abendveranstaltung, die zum späteren Zeitpunkt ge-
sondert veröffentlicht wird, soll die Öffentlichkeit über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planungen unterrichtet und informiert werden.

Köln, den 12. Juli 2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 12. Juli 2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker
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231 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 
Arbeitstitel: Eigelstein 41 in Köln-Altstadt/Nord

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
23. Juni 2016 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach §  12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplanverfahren 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Flurstück 750 
der Flur 26 der Gemarkung Köln in Köln-Altstadt/Nord – Ar-
beitstitel: Eigelstein 41 in Köln-Altstadt/Nord – einzuleiten mit 
dem Ziel, insbesondere Art und Maß des Vorhabens festzu-
setzen.

Köln, den 12. Juli 2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 12. Juli 2016		  Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

232 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung der 216. Änderung des Flächennutzungs-
plans 
Arbeitstitel: Mülheim-Süd und Mülheimer Hafen in Köln-
Mülheim

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
23. Juni 2016 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, für den im pla-
nungsverbindlichen Flächennutzungsplan (FNP) dargestellten 
Bereich zwischen der Westmole des Mülheimer Hafens, dem 
Südrand von Mülheim, der ICE-Bahnlinie Köln - Frankfurt 
im Osten und der Zufahrt zur Zoobrücke im Süden in Köln-
Mülheim – Arbeitstitel: Mülheim-Süd und Mülheimer Hafen in 
Köln-Mülheim – eine Planänderung gemäß §  2 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) einzu-
leiten.

Köln, den 12. Juli 2016		  Die Oberbürgermeisterin	
				    gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 12. Juli 2016		  Die Oberbürgermeisterin	
				    gez. Reker

233 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 der SBK 
Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH

Die Gesellschafterversammlung der SBK Sozial-Betriebe-
Köln gemeinnützige GmbH hat am 29. Juni 2016 den Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2015 festgestellt. Dem Ge-
schäftsführer und dem Aufsichtsrat wurde Entlastung erteilt. 
Der für das Geschäftsjahr 2015 ausgewiesene Überschuss in 
Höhe von EUR 673.164,80 wurde auf das neue Geschäftsjahr 
vorgetragen.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Gütersloh, hat am 6. Mai 2016 dem 
Jahresabschluss und dem Lagebericht der SBK Sozial-Be-
triebe-Köln gemeinnützige GmbH, Köln, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 folgenden unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der SBK Sozial-
Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH, Köln, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Ge-
sellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendung geführt.

Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse, entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 27. Juli 2016	 Nummer 29	 Seite 309

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Jahresabschluss und Lagebericht können bei der SBK Sozial-
Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH, Boltensternstraße 16, 
50735 Köln, Gebäude 14, Zimmer 1.05, nach vorheriger An-
meldung in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr eingesehen werden.

Köln, im Juli 2016			  Der Geschäftsführer

234 Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Feuerwache 8, Hardtgenbuscher Kirchweg, Stahl-
bauarbeiten 
Stahlbauarbeiten 2016-0145-3-b 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadt Köln beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber: nein
Vergabenummer: 2016-0145-3-b
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung - VOB
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular, Ausgabestelle
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen.
Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Hardtgenbuscher Kirchweg 100, 51105 
Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags
Die Feuerwehr plant die Fertigung und Montage einer Metall-
bau – Pultdach – Großfahrzeugunterstellhalle auf dem gepflas-
terten Hofgelände der Feuer- und Rettungswache 8. Hierfür 
sind Stahlbauarbeiten erforderlich. Die Halle dient der Unter-
bringung von Abrollcontainern. Sie wird nur von der Feuerwehr 
benutzt und ist nicht öffentlich zugängig. Die Grundkonstrukti-
on besteht aus Stahlstützen mit Pultdach, einer Dachneigung 
von 8 Grad, mit abgeschlepptem Vordach, Neigung 8 Grad. 
Die Halle hat die Achsmaße von 25,00 m x 6,00 m bei einer 
Firsthöhe von 4,66 m und einer Traufhöhe von 3,60 m. Die 

Stahlhalle soll als kompletter Aufbau auf die bauseits herzu-
stellenden Fundamente, einschließlich der Ankerplatten, ein-
schließlich der Unterkonstruktion für die Dach-Zinkblechein-
deckung und die traufseitige und seitliche Fassadentrapez-
blech-Verkleidung, fertig vorbereitet, für das Montieren der 
Trapezblech- Dach- und Wandverkleidung, einschließlich So-
ckelprofil gefertigt werden. Die äußere Hülle bilden einschalige 
verzinkte Trapezbleche auf Wand- und Fußriegeln.
Vertragslaufzeit beziehungsweise Beginn und Ende der Auf-
tragsausführung: Beginn: September 2016 Ende: Oktober 
2016
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: -circa 
2 t Stahlkonstruktion inklusive Unterkonstruktion für die Dach-
Zinkblecheindeckung und die traufseitige und seitliche Fassa-
dentrapezblech-Verkleidung – circa 350 m² Trapetzbleche für 
Fassadenverkleidung und Dacheindeckung.
Optionen: nein

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:  §16 
VOB/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung: 2 Referen-
zen in vergleichbaren Ausführungen und Größe inklusive Be-
nennung eines Ansprechpartners

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit: Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre 
sowie Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit: 
Referenzliste von mindestens 2 in Größe und Ausführung ver-
gleichbaren Projekten sowie Anzahl der Mitarbeiter die zur 
Ausführung des Projektes vorgesehen sind.
Eignungsnachweis: Schweißnachweis nach DIN 18800 Teil 7 
Klasse B. 

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Der Jahres-
umsatz der letzten drei Jahre, die Referenzen und die Anzahl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Eignungsnach-
weis können nach Aufforderung verlangt werden.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja 
Zuschlagskriterien: Zuschlagskriterien (bei europaweiten Ver-
fahren mit deren Gewichtung): Preis

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln – Telefon: 0221 / 221-26884 – Fax: 
0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98 3705 0198 1929 7929 90,  
BIC COLSDE33XXX.
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Als Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Ver-
gabenummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.
Entgelt für die Unterlagen: Für Abholer: 0,00 Euro / Bei Ver-
sand: 0,00 Euro

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 09.08.2016
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
16.08.2016, 10.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 16.11.2016

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieterinnen und Bieter 
oder ihre Bevollmächtigen anwesend sein.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und  
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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